
 

 

Georgien 

Update: Aktuelle Entwicklungen 

Johanna Fuchs 

16. Oktober 2008 



 

 

Angaben zur Autorin: Johanna Fuchs schloss 2007 ihr Studium in Soziologie an der Univer-
sität Genf ab. Von April bis Oktober 2008 absolvierte sie ein Praktikum in der Abteilung Län-
deranalyse der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH. 

Impressum  
  

HERAUSGEBERIN  Schweizerische Flüchtlingshi lfe SFH 
Postfach 8154, 3001 Bern  
Tel. 031 370 75 75 
Fax 031 370 75 00 
E-Mail: info@osar.ch 
Internet: www.osar.ch 

PC-Konto: 30-1085-7 
  

AUTOR Johanna Fuchs 
  

SPRACHVERSIONEN deutsch, französisch 
  

PREIS CHF 25.– inkl. 2,4 Prozent MWSt., zuzgl. Versandkosten  
  

COPYRIGHT © 2008  Schweizerische Flücht lingshilfe  SFH, Bern 
Kopieren und Abdruck unter Quellenangabe erlaubt.  



 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung .................................................................................................... 1 

2 Politische Situation seit der Rosenrevolution 2003 ................................... 2 

2.1 Demokratisierung ................................................................................. 4 
2.1.1 Politische Parteien und Opposition ............................................ 4 

2.2 Autonome Gebiete ............................................................................... 5 
2.2.1 Abchasien ................................................................................ 5 
2.2.2 Autonome Republik Südossetien ............................................... 6 
2.2.3 Provinz Adscharien ................................................................... 7 

3 Humanitäre Lage ......................................................................................... 8 

3.1 Intern Vertriebene ................................................................................ 8 

3.2 Humanitäre Situation in den Krisengebieten Südossetien und  

Abchasien nach August 2008 ............................................................. 10 

3.3 Sicherheitslage in den Krisengebieten ................................................ 11 

4 Menschenrechtslage ................................................................................. 13 

4.1 Mängel des Justizsystems .................................................................. 13 

4.2 Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit  ............................................ 14 

4.3 Religionsfreiheit ................................................................................. 14 

4.4 Bewegungsfreiheit ............................................................................. 15 

4.5 Minderheiten ...................................................................................... 15 

4.6 Sexuelle Identitäten ........................................................................... 17 

5 Gesundheitsversorgung ........................................................................... 18 

6 Sozioökonomische Lage ........................................................................... 20 

7 Anhang ...................................................................................................... 21 

 



 

Georgien – Update: Aktuelle Entwicklungen – 16. Oktober 2008 Seite 1 von 23 

1 Einleitung 

Als die Hauptpipeline durch Georgien im Jahr 2005 fertiggestellt wurde, wurde das 

als Erfolg der amerikanischen Politik gefeiert, die Energieversorgung zu diversifizie-

ren: Auf diese Weise konnte das in Zentralasien produzierte Öl an russischem Terr i-

torium vorbeigeleitet und Russlands Kontrolle über die Export-Routen umgangen 

werden. Während des kurzen Kriegs im August 2008 zwischen georg ischem und 

russischem Militär war diese Route nicht nur gefährdet, sondern das Signal an mul-

tinationale Gesellschaften wie kaspische und zentralasiatische Regierungen war 

klar: Sie würden sich in Zukunft überlegen, ob sie neue Pipelines durch diesen Ko r-

ridor bauen würden. Die USA hatten in den vergangenen Jahren ihren Einfluss auf 

die georgische Regierung verstärkt und Unterstützung für Georgiens territoriale In-

tegrität im Zusammenhang mit den beiden separatistischen Enklaven in Aussicht 

gestellt. Militärberater helfen seit Jahren, Georgiens Militär aufzubauen, der Beitritt 

Georgiens in die NATO wurde seitens der amerikanischen Regierung gefordert und 

aktiv unterstützt. Zugleich gab es seit Jahren Anzeichen dafür, dass es zwischen 

Russland und Georgien zu einem militärischen Konflikt kommen könnte. Georgiens 

Präsident Saakashvili hatte seine Wiederwahl mit dem Versprechen verbunden, die 

abgespaltenen Regionen Abchasien und Südossetien zurückzuholen, womit er nicht 

nur die russische Regierung verärgerte, sondern sich auch unter Druck setzte. Dem 

Krieg waren seit längerem gegenseitige Provokationen (Abbruch der Gasversorgung 

im Winter, Drohnen und Flugzeuge im georgischen Luftraum, Grenzscharmützel , 

Verteilen russicher Pässe unter der abchasischen und südossetischen Bevölkerung) 

vorausgegangen. Saakashvili mag den Eindruck gehabt haben, in einem Kampf mit 

russischen Truppen erhalte er konkrete Unterstützung der USA. Offizielle des Wei s-

sen Hauses wiesen jedoch darauf hin, dass Saakashvili vor dem Losschlagen den 

amerikanischen Verbündeten nicht informiert hatte, weil er davon ausgehen musste, 

dass dieser von einem Waffengang abraten würde.
1
 Mit der Vergabe russischer Päs-

se in den abtrünnigen Provinzen hatte der Kreml bereits die Legitimationsgrundlage 

für sein Eingreifen in Südossetien und Abchasien geschaffen: Die russ ische Armee 

kam den eigenen BürgerInnen zu Hilfe, die von einer ausländischen Macht angegri f-

fen wurden. Mit dem militärischen Gegenschlag hatte Russland nachgewiesen, dass 

die USA in der Region nicht fähig sind, Georgien zu schützen, und einen beträchtl i-

chen Imageschaden für die USA bewirkt.
2
 

Russlands Kriegsoffensive führte weiter , als es das vorgebliche Ziel, der Schutz der 

südossetischen Bevölkerung, gerechtfertigt hätte. Bomben fielen auf die Städt e Gori, 

Poti und Tbilissi im georgischen Kernland, Schiffe der Schwarzmeerflotte versenkten 

eine georgisches Kriegsschiff , und die abtrünnige Republik Abchasien eröffnete auf 

Wunsch des russischen Aussenministeriums eine zweite Front . Der Krieg führte zu 

einer deutlichen Verschlechterung der russisch-westlichen Beziehungen und zu ei-

ner Verschiebung des gesamten internationalen diplomatischen Gleichgewichts. Die 

russische Militäroperation wird inzwischen allerdings weniger als Beginn eines neu-

en Kalten Kriegs, sondern als Machtdemonstration Russlands im Südkaukasus be-

wertet. 

                                                      
1
  International Herald Tribune, US had warned Georgia to avoid war, 14. August 2008. 

2
  International Herald Tribune, A violent clash years in the making, 12. August 2008. 
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2 Politische Situation seit der Rosenrevolution 
20033 

Nach den Parlamentswahlen im November 2003 warf die Opposition Präsident Edu-

ard Schewardnadse Wahlbetrug vor, und es kam zur sogenannten Rosenrevolution. 

Nach gewaltlosen Strassenprotesten gab Schewardnadse seinen Rücktritt bekannt, 

und der Oppositionsführer Mikhail Saakaschvili gewann im Januar 2004 die Präs i-

dentschaftswahl mit einer Mehrheit von 96 Prozent.
4
 Seine Partei, die «Nationale 

Einheitsbewegung»
5
, gewann zudem die Mehrheit der Sitze im Parlament. Saa-

kaschvili galt als pro-westlich, amerikafreundlich und als demokratischer Hoffnungs-

träger. Im Wahlkampf machte er sich für Massnahmen gegen die Korruption, für die 

Wiederherstellung der territorialen Integrität Georgiens und für den Beitritt zur Euro-

päischen Union und zur NATO stark. 

Zwischen September und November 2007 brachen vor allem in Tbilissi heftige 

Strassenproteste aus, Teile der georgischen Bevölkerung wehrten sich gegen den 

autoritären Regierungsstil des Präsidenten und seine mangelnden Bemühungen zur 

Bekämpfung der Armut. Auslöser für die Proteste war die Festnahme Irakli Okru-

aschwilis, eines früheren Verbündeten Saakaschwilis. Dieser hatte behauptet, dass 

Saakaschwili ihn beauftragt habe, Badri Patarkatsischwili, Gründer und Miteigentü-

mer von Imedi TV, umzubringen.
6
 Er wurde darauf der Korruption bezichtigt. Es kam 

zu einer Serie von Demonstrationen, wobei die grösste Kundgebung am 2. Nove m-

ber in Tbilissi 50‘000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzog. Am 7. November ver-

hängte Saakaschwili den Ausnahmezustand. Er liess die Demonstrationen brutal 

zerschlagen. Aus formalen Gründen trat er von seinem Amt zurück und zog gleic h-

zeitig die Präsidentschaftswahlen auf Januar 2008 vor. Die Wahlen gewann Saa-

kaschwili schon in der ersten Runde mit einer grossen Mehrheit . Ausländische Wahl-

beobachter schätzten die Wahlen als weitgehend demokratisch ein , hingegen er-

kannten Oppositionsparteien die Gültigkeit der Wahlen nicht an und warfen Saa-

kaschwili Wahlbetrug vor.
7
 Im Mai 2008 wurden Parlamentswahlen abgehalten, auch 

hier gewann die «Nationale Einheitsbewegung» wieder die meisten Sitze.
8
 

Die bereits vorher schon sehr angespannten Beziehungen zwischen Georgien einer-

seits und Russland, den Republiken Abchasien und Südossetien andererseits ver-

schlechterten sich ab April 2008. Am 8. August brach schliesslich ein offener Kon-

flikt zwischen Russland und Georgien aus. Wer den Südossetienkrieg begonnen hat, 

ist umstritten. Die russische und die georgische Seite beschuldigen sich gegenseitig, 

mit einer vorausgeplanten Offensive begonnen zu haben. Zahllose gegenseitige 

Provokationen und feindliche Akte unmittelbar vor Ausbruch des Krieges erschweren 

eine Beantwortung dieser Frage. Fest steht, dass Georgien in der Nacht vom 8. Au-

gust eine militärische Offensive in die südossetische Hauptstadt Zchinwali b egann. 

                                                      
3
  International Crisis Group, Georgia. Sliding towards authoritarianism? December 2007, Quelle: 

www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5233&l=1, Freedom House, Nations in Transit 2008.  
Georgia, Juni 2008, und BBC, Country profile. Georgia.  

4
  OSCE, International Election Observation Mission. Presidential Election. Georgia, 4. Januar 2004. 

5
  Wird manchmal auch mit «Vereinigte Nationale Bewegung» übersetzt.  

6
  United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Georgia, 

11. März 2008. 
7
  OSCE, Post-Election Interim Report. 6.–18. Januar 2008.  

8
  OSCE, Parliamentary Elections, 21. Mai 2008. OSCE/ODIHR Election Observation Mission. Final 

Report, 9. September 2008. 
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Die Provinzhauptstadt wurde aus der Luft bombardiert und mit Artilleriefe uer belegt. 

Die russische Regierung reagierte sofort, und bereits eine halbe Stunde nach dem 

georgischen Angriff fuhr das russische Militär durch den Roki-Tunnel, der Süd- von 

Nordossetien trennt. Russisches Militär besetzte das Gebiet Südossetiens und rück-

te bis zur Stadt Gori in Georgien vor. Die Kampfhandlungen griffen auch au f die au-

tonome Republik Abchasien über, wo 10‘000 russische Soldaten an der geo rgisch-

abchasischen Grenze stationiert wurden. Russische Kampfflugzeuge bomba rdierten 

den Hafen Poti sowie die georgischen Truppen, die in der Kodori -Schlucht stationiert 

waren. Am 12. August wurde ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland 

und Georgien ausgehandelt, welchem beide Parteien zustimmten. Die Kampfhan d-

lungen wurden eingestellt. Das russische Militär zog sich teilweise aus dem georgi-

schen Kernland zurück. Gleichzeitig richtete es auf georgischem Territorium, an der 

Grenze zu Südossetien, eine Sicherheitszone ein. Tausende russische So ldaten 

waren dort und in der Stadt Poti noch Anfang Oktober mit mehreren Militä rposten 

präsent. Nach der Einstellung der Kampfhandlungen wurden auch zahlreiche Dörfer 

in Südossetien und der Sicherheitszone von Plünderern und osset ischen Milizen 

heimgesucht.
9
 Im Verlaufe des Krieges im August 2008 wurden mehr als 160 Zivilis-

ten, darunter ältere Männer und auch 40 Frauen, von russischem und ossetischem 

Militär festgenommen. Eine Person wurde hingerichtet, auch wurde der Ei nsatz von 

Folter berichtet. Die georgische Armee nahm ihrerseits Osseten und Russen fest, 

die Anzahl dieser Gefangenen ist jedoch unbekannt.
10

 Offizielle Angaben der georgi-

schen Regierung nennen eine Zahl von 300 Todesopfern (Zivilisten und Militär). Die 

russische Seite spricht von 133 Todesopfern. Human Rights Watch geht von etwa 

100 zivilen Opfern aus.
11

 

Am 8. September handelte der französische Präsident Sarkozy im Auftr ag der EU 

mit Russland und Georgien einen detaillierteren Friedensplan aus. Es wurde verein-

bart, dass sich alle russischen Truppen vollständig aus dem georgischen Kernland 

zurückziehen müssen. Mindestens 200 OSZE-Beobachter sollen das Friedensab-

kommen überwachen. Am 1. Oktober nahmen die Beobachter ihre Arbeit in den Puf-

ferzonen auf. Wie weit sie Zugang zu den autonomen Gebieten Südossetien und 

Abchasien bekommen werden, ist derzeit unklar.
12

 Die russischen Truppen began-

nen am 5. Oktober mit ihrem Abzug aus den Pufferzonen.
13

 Dieser Abzug scheint 

inzwischen abgeschlossen zu sein, auch wenn das US-Aussenministerium immer 

noch Zweifel äussert, dass Russland das Waffenstillstandsabkommen vollständig 

einhält.
14

 Russland gab seine Absicht bekannt, die Militärpräsenz in Abchasien und 

Südossetien mit etwa 7600 Soldaten aufrecht zu erhalten.
15

 Russland richtet sich in 

den in Abchasien und Südossetien ein und hat ein Unterstützungsprogramm für die 

                                                      
9
  International Crisis Group, Russia vs. Georgia. The fallout, August 2008, Quelle: 

www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5636&l=1, Stiftung Wissenschaft und Politik, Die Kauka-
sus-Krise. Internationale Perzeptionen und Konsequenzen für deutsche und europäische Politik, 
September 2008, BBC, Day-by-day. Georgia-Russia crisis, 27. August 2008. 

10
  Human Rights Watch, Investigate Abuse of Detainees. Allegations of execution, torture in South 

Ossetia, 21. September 2008. 
11

  Civil.ge, Official Georgian Death Toll 326, 12. September 2008, Quelle: 

www.civil.ge/eng/article.php?id=19484. 
12

  Le Monde, Les observateurs de la mission de l’Union européenne en Géorgie ne seront pas armés, 

24. September 2008. 
13

  NZZ, Russland räumt Posten in georgischer Pufferzone, 5. Oktober 2008. 
14

  NZZ, Aufnahme der Gespräche zur Georgienkrise in Genf, 14. Oktober 2008. 
15

  International Crisis Group, Russia vs. Georgia. The fallout, August 2008, ibid., Stiftung Wissen-

schaft und Politik, Die Kaukasus-Krise. Internationale Perzeptionen und Konsequenzen für deu t-
sche und europäische Politik, September 2008, ibid.  
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beiden Republiken angekündigt. Forderungen nach einem Truppenabzug aus Ab-

chasien und Südossetien erteilte Russland eine Absage. 

2.1 Demokratisierung16 

Präsident Saakaschwili übernahm von seinem Vorgänger Schewardnadse ein kor-

ruptes, armes und zerrüttetes Land. Als Hoffnungsträger einer neuen Demokratie-

bewegung war sein erklärtes Ziel, einen starken demokratischen Staat aufzubauen, 

die Wirtschaft zu liberal isieren sowie die staatlichen Institutionen zu reformieren. 

Einige Bemühungen Saakaschwil is waren erfolgreich. Es gelang ihm, die Korruption 

in Ministerien, Ämtern, Universitäten und bei der Polizei einzudämmen. Geblieben 

ist die Vermischung politischer und wirtschaftlicher Macht  in den höchsten Gesell-

schaftschichten Georgiens. Wie schon unter seinem Vorgänger Schewardnadse bil-

dete sich auch unter Saakaschwili eine Elite heraus, welche ihren Wohlstand weni-

ger aus eigener Kraft als durch ein Netzwerk von einflussre ichen Beziehungen er-

langt hatte. So herrscht zum Beispiel grosse Intransparenz bei der Privatisierung 

von Staatseigentum oder der Vergabe staatlicher Grossaufträge.
17

 

Der georgische Demokratisierungsprozess ist unvollständig  und instabil geblieben. 

Das betrifft vor allem Fragen der Gewaltenteilung. Die Exekutive dominiert das poli-

tische Parkett, und es gelang Saakaschwili, die Rechte des Präsidenten gegenüber 

der Judikative und dem Parlament noch zu stärken. Kritiker werfen ihm autokrati-

sche Tendenzen vor. Sogar ehemalige Verbündete des Präsidenten distanzierten 

sich von ihm. So ist zum Beispiel seine frühere Weggefährtin , die ehemalige Parla-

mentspräsidentin Nino Burdschanadse, heute eine der führenden Stimmen der Op-

positionsbewegung.
18

 

Während der Präsidentschaftswahlen im Januar 2008 und der Parlamentswahlen im 

Mai 2008, die von unabhängigen Beobachtern als insgesamt fair bezeichnet wurden, 

entstand der Verdacht, dass infolge der mangelnden Trennung zwischen öffentlichen 

Ämtern und politischen Parteien staatliche Gelder für die Wahlkampagne miss-

braucht worden sind. Oppositionsparteien hatten Mühe, ihrerseits finanzielle Mittel 

für die Wahlkampagnen zu finden, auch war ihre mediale Präsenz viel geringer als 

diejenige der Regierungspartei. Nach Berichten unabhängiger Beobachter wurden 

hauptsächlich ausserhalb von Tbilissi Unregelmässigkeiten beim Ausfüllen von 

Stimmregistern festgestellt. Die Oppositionsparteien erkannten die Wahlresultate 

nicht an und warfen der Regierung vor allem in den von Minderheiten bewohnten 

Regionen Wahlbetrug vor. 

2.1.1 Politische Parteien und Opposition 

Die Regierungspartei «Nationale Einheitsbewegung» hält die grosse Mehrheit der 

Sitze im Parlament inne. Ihre Mitglieder besetzen praktisch alle wichtigen adminis t-

                                                      
16

  Freedom House, Nations in Transit 2008. Georgia, Juni 2008, ibid. 
17

  Heinrich Böll Stiftung, Politischer Jahresbericht. Südlicher Kaukasus 2006/2007, Juli 2007, und 

International Crisis Group, Georgia. Sliding towards authoritarianism?, Dezember 2007, und  
U.S. Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practice – Georgia. 

18
  Siehe zum Beispiel: NZZ, Georgiens Opposition rauft sich zusammen, 16. September 2006, und Le 

Monde, L’opposition, désunie, tente de se remobiliser contre Mikhe ïl Saakachvili, 17. September 
2008. 
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rativen Ämter und profitieren von grosszügig verteilten Regierungsgeldern. Die 

internen Strukturen der Regierungspartei sind wenig demokratisch. Auch kommt es 

vor, dass die Meinung ihrer Mitglieder mit Geld aus Regierungskassen erkauft wird. 

Neben der Regierungspartei sind folgende politische Parteien in Georgien wichtig:
19

 

Burjanadze-Demokraten (Nino BURJANADZE), Georgische Volksfront (Nodar NA-

TADZE), Vereinte Kommunistische Partei Georgiens oder UCPG (Pante leimon 

GIORGADZE), Partei des Georgischen Weges (Salome ZOURABICHVILI), Gr üne 

Partei (Giorgi GACHECHILADZE), Die Industrie wird Georgien retten oder IWSG 

(Georgi TOPADZE), Arbeitspartei (Shalva NATELASHVILI), Nationale Demokrat i-

sche Partei oder NDP (Bachuki KARDAVA), Neue Rechte (David GAMKRELIDZE), 

Republikanische Partei (David USUPASHVILI), Sozialistische Partei oder SPG (Irakli 

MINDELI), Traditionalisten (Akaki ASATIANI), Union der Nationalen Konservativen 

Kräfte (Koba DAVITASHVILI und Zviad DZIDZIGURI). 

Insgesamt ist die Opposition in Georgien schwach. Seit dem kurzen August-Krieg 

versucht sie sich, neu zu formieren. Am 9. September wurden erste Rücktrittsforde-

rungen gegen Saakaschwili laut.
20

 

2.2 Autonome Gebiete 

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Staatsgründung Georgiens ha-

ben drei Provinzen Abspaltungstendenzen gezeigt oder sich selbständig gemacht.
21

 

2.2.1 Abchasien 

Im Jahr 1992 kam es in Abchasien zu blutigen Zusammenstössen zwischen abcha-

sischen Separatisten und georgischem Mil itär. Tausende Menschen starben und 

flüchteten während des Konflikts. Die georgische Regierung verlor im September 

1993 die Kontrolle über das abtrünnige Gebiet. Nachdem beide Seiten ein Friedens-

abkommen unterzeichnet hatten, nahmen russische CIS-«Friedenstruppen» (Com-

monwealth of Independent States Peacekeeping Forces ) in einer Sicherheitszone 

vor der abchasische-georgischen Grenze ihre Posten auf. Auch erhielt die UNOMIG 

(United Nations Mission in Georgia)
22

 ein Mandat, zusammen mit den russischen 

CIS-Truppen die Waffenstillstandsvereinbarungen zwischen Georgien und Abcha-

sien zu überwachen. Trotzdem kam es immer wieder zu Unruhen in dieser Reg ion, 

und die Situation blieb äusserst instabil. Die Arbeit der UNOMIG wurde behindert 

und in einigen Gebieten sogar verunmöglicht.
23

  

                                                      
19

  CIA, World Factbook, Georgia, Oktober 2008, Quelle: www.cia.gov/library/publications/the -world-

factbook/geos/gg.html. In den Klammern sind jeweils die Parteipräsidentinnen oder -präsidenten 
vermerkt. 

20
  Radio Free Europe, Ombudsman Slams «Authoritarian Rule» in Georgia Founds New Movement,  

1. Oktober 2008.  
21

  International Crisis Group, Georgia and Russia. Clashing over Abkhazia, 5. Juni 2008, Quelle: 

www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5469, BBC, Regions and territories. Abkhazia, last update 
30. Juni 2008. 

22
  United Observer Mission in Georgia, Homepage: www.unomig.org/glance/mandate/ . Derzeit halten 

sich etwa 120 internationale UNOMIG-Militärbeobachter in Abchasien und der abchasischen  
Sicherheitszone auf, unter ihnen auch vier Schweizer.  

23
  UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, 23. Juli 2008, 

UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Abkhazia, 3. Oktober 
2008. 
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Die Republik Abchasien erklärte im Jahr 1999 ihre Unabhängigkeit, die allerdings 

international von keinem Staat anerkannt wurde. Das obere Kodori -Tal war seit dem 

Jahr 2006 das einzige Gebiet in Abchasien, welches noch von der georgischen Zen t-

ralregierung kontrolliert wurde. Im Übrigen wird Abchasien von einer autonomen Re-

gierung mit Sitz in der Hauptstadt Suchumi regiert. Seit dem Jahr 2005 ist Sergei 

Bagapsch De-facto-Präsident der Republik. Das autonome Gebiet ist aber sowohl 

wirtschaftlich wie auch politisch von Russland abhängig. 90 Prozent der AbchasIn-

nen besitzen russische Pässe; das ist ihre einzige Möglichkeit, das Land zu verlas-

sen. Als Währung gilt in Abchasien der russische Rubel, und viele ältere Leute er-

halten eine Pension vom russischen Staat. Der mehr als 15 Jahre andauernde Kon-

flikt hat die Region in eine tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Viele Menschen leben in 

Armut, und es gibt wenig ökonomische Perspekt iven für sie. 

Im kurzen Krieg im August 2008 flüchteten erneut ethnische Georgierinnen und Ge-

orgier aus Angst vor Übergriffen in das georgische Kernland.
 24

 Das obere Kodori-Tal 

wurde von abchasischen Streitkräften zurückerobert.
25

 Am 25. August 2008 erkannte 

Russland als erster Staat die Unabhängigkeit Abchasiens  an.
26

 Anfang Oktober wur-

de bekannt gegeben, dass das Mandat der UNOMIG voraussichtlich bis Februar 

2009 verlängert werden soll.
27

 

2.2.2 Autonome Republik Südossetien28 

Nachdem Südossetien 1990 seine Unabhängigkeit ausgerufen hatte, führte die 

georgische Regierung eine militärische Offensive gegen d ie Republik, die Tausende 

von Todesopfern und 40‘000 intern Vertriebene forderte. Im Jahr 1992 wurde ein 

Friedensabkommen unterzeichnet. Ein Zusammenschluss von südossetischen, nor-

dossetischen, georgischen und russischen Militärs blieb als JCC (Joint Control 

Commission) in Südossetien präsent, um das Waffenstillstandsabkommen zu übe r-

wachen. Die OSZE (Organization for Security and Co-operation in Europe) bekam 

ein Mandat, die Aktivitäten der JCC zu kontrollieren.
 29

 

Die Region setzte sich aus einem Flickenteppich von georgischen und ossetischen 

Ortschaften zusammen. Die Distrikte Tskhinvali, Java, Znauri und Teile des Distrikts 

Akhalgori wurden von dem De-facto-Präsidenten der autonomen südossetischen 

Republik, Eduard Kokoity, regiert. Die Zentralregierung in Tbilissi verwaltete einige 

georgische Enklaven im Distrikt Akhalgori und Dörfer im Distrikt Zchinwali, welche 

mehrheitlich von einer ethnisch-georgischen Bevölkerung bewohnt wurden. Das 

Oberhaupt der georgischen Administration in Südossetien war seit 2007 Dimitrij Sa-

nakoev.
30

 Wie auch in der autonomen Provinz Abchasien hat die Russische Födera-

tion grossen politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Reg ion. So wird etwa 

                                                      
24

  Siehe auch weiter unten.  
25

  BBC, Q&A Conflict in Georgia, Quelle: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7549736.stm. 
26

  Eurasia.net, Russia moves to recognize South Ossetia, Abkhazia, 25. August 2008, Quelle: 

www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav082508.shtml . 
27

  Civil.ge, Four-Month UNOMIG Mandate Extension Proposed, 7. Oktober 2008, Quelle: 

www.civil.ge/eng/article.php?id=19689&search=unomig. 
28

  BBC, Regions and territories:  South Ossetia, last update 27. August 2008, Quelle: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm . 
29

  OSCE, Survey of OSCE Long-Term Mission and other OSCE Field Activities, 25. Juli 2007. 
30

  Civil.ge, Sanakoev appointed as head of South Ossetia administration, 10.  Mai 2008, Quelle: 

www.civil.ge/eng/article.php?id=15089, Caucaz.net, Zwei Referenden und zwei «Präsidenten» in 
Südossetien, 26. November 2006, Quelle: www.caucaz.com/home_de/breve_contenu.php?id=201. 
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mit russischen Rubeln bezahlt , und die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

von Südossetien besitzen russische Pässe.  

Seit dem Ende des Krieges in den 1990er-Jahren wurde immer ein unkontrolliertes 

Aufstocken der russischen und der georgischen Militärpräsenz berichtet. Es kam zu 

häufigen Schusswechseln und Entführungen. Dadurch wurde d ie Arbeit der OSZE 

erschwert. Nach einer erneuten Verschlechterung der Situation brach im A ugust 

2008 ein offener Krieg zwischen Russland und Georgien aus. Georgisches Militär 

musste sich nach dem August-Krieg vollständig aus Südossetien zurückziehen, und 

fast alle ethnischen Georgierinnen und Georgier flüchteten aus Südossetien.  Am  

25. August 2008 erkannte Russland als erster Staat die Unabhängigkeit Südosse-

tiens an.
31

 Den OSZE-Militärbeobachtern wird seit dem August-Krieg der Zugang zu 

Südossetien verwehrt. Unklar ist, ob die OSZE-Beobachter, welche am 1. Oktober 

ihre Mission in der Pufferzone vor Südossetien aufnahmen, auch Zugang zu der a u-

tonomen Republik erhalten werden.
32/33

 

2.2.3 Provinz Adscharien34 

Nach Saakaschwilis Machtübernahme im Jahr 2004 verschärften sich die Konflikte 

zwischen der De-facto-Regierung der autonomen Provinz Adscharien und der Zent-

ralregierung in Tbilissi. Massenproteste gegen den adscharischen Präsidenten Aslan 

Abaschidse brachen aus. Nachdem Saakaschwili diesem Immunität versprochen 

hatte, trat er am 5. Mai 2004 von seinem Amt zurück. Die Russische Föderation g e-

währte Abaschidse polit isches Asyl. Er flüchtete nach Moskau, wo er noch heute 

lebt.
35

 Am 20. Juni 2004 wurden lokale Parlamentswahlen in Adscharien abgeha lten. 

Die pro-georgische Partei «Saakaschwili – Siegreiches Adscharien» gewann etwa 

75 Prozent der Stimmen und somit die grosse Mehrheit der Sitze im Parlament. Die 

Korrektheit des Wahlergebnisses wurde von der Opposition und einigen Nichtregie-

rungsorganisationen angezweifelt.
36

 

Der autonome Status der Provinz Adscharien wurde nach dem Rücktritt Abaschidses 

stark eingeschränkt. Die Zentralregierung Georgiens übernahm de facto die totale 

Gewalt über die Provinz. Die Regierung in Tbilissi verfügt über die Befugnis, das 

Parlament und die adscharische Regierung aufzulösen sowie bei Angelegenheiten 

mitzureden, die mit der georgischen Verfassung im Widerspruch stehen.
37

 Dieser 

Schritt wurde sowohl von der Opposition wie auch von der Europäischen Kommissi-

on für Demokratie kritisiert.
38

 

                                                      
31

  Eurasia.net, Russia moves to recognize South Ossetia, Abkhazia, 25. August 2008, Quelle: 

www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav082508.shtml . 
32

  Deutsche Presse Agentur, EU observers ready to operate in Georgia, 29. September 2008. 
33

  Siehe auch weiter unten.  
34

  Für weitere Informationen zur Situation in der Provinz Adscharien siehe die SFH -Auskunft vom  

18. September 2008: www.osar.ch/2008/09/18/georgia_staff_abashidze. 
35

  EurasiaNet, Georgia: Popular protest topples Adjarian leader, 5. Mai 2004. BBC, Georgian rebel 

leader quits power, 5. Mai 2008. 
36

  Eurasianet, Doubts shadow Saakashvili’s Ajaria election victory, 21. Juli 2004. 
37

  BBC, Country profiles. Regions and territories. Ajaria, 30. August 2008. 
38

  International Helsinki Federation, Annual Report on Human Rights Violations, Georgia,  

8. Juni 2006.  
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3 Humanitäre Lage 

3.1 Intern Vertriebene 

Seit den Unabhängigkeitskriegen in Abchasien und Südossetien in den  1990er-

Jahren leben etwa 220‘000 bis 240‘000 intern Vertriebene auf dem gesamten geor-

gischen Territorium verteilt (vorwiegend in Zugdidi, Tbilissi und Kutaisi) . 95 Prozent 

der Vertriebenen sind ethnische Georgier Innen, welche aus Abchasien nach Geor-

gien flüchteten. Etwa die Hälfte von ihnen lebt in kollektiven Behausungen, in Sch u-

len, Kindergärten oder ehemaligen Hotels, die andere Hälfte konnte bei Bekannten 

oder Verwandten unterkommen. Einige ethnische AbchasInnen flüchteten innerhalb 

der autonomen Republik Abchasien vor den Kriegsunruhen. Etwa 60‘000 ethnische 

OssetInnen flüchteten aus Südossetien nach Russland. 10 ‘000 ethnische Georgier-

Innen aus Südossetien suchten in Georgien Zuflucht. Während der letzten Jahre 

sind immer wieder Flüchtlinge nach Abchasien und Südossetien zurückgekehrt. A l-

lerdings erwies sich ihre Rückführung als sehr schwierig. Die abchasische Regi e-

rung verweigert ethnischen Georgier Innen den Zugang zur Herkunftsregion, und ihre 

Rückkehr ist deshalb nur in den Gali-Distrikt möglich. Die Rückkehrerinnen und 

Rückkehrer finden ärmliche Verhältnisse ohne wirtschaftliche Perspektiven vor.
39

 

Zu den 220‘000 bis 240‘000 intern Vertriebenen, welche schon seit den 1990er-

Jahren in Georgien leben, kamen nach dem Konfliktausbruch in Südossetien von 

August 2008 etwa 190‘000 weitere Personen hinzu. Eine genauere Anzahl der Ver-

triebenen ist nicht möglich, da ihre Registrierung nicht lückenlos erfolgen konnte . 

Das UNHCR geht aber von folgenden Schätzungen aus:
40

  

Vertriebene Personen innerhalb Georgiens (ohne Südossetien)   127‘000 

Vertriebene Personen innerhalb Südossetiens       30‘000 

Vertriebene Personen in die Russische Föderation       35‘000 

Total          192ó000 

Die Menschen, welche während des August-Krieges flohen, wurden in Zeltlagern, 

Schulen und Kindergärten untergebracht. Ein Teil der neu Vertriebenen konnte auch 

bei Verwandten und Bekannten Unterschlupf finden. Die georgische Regierung 

rechnet damit, dass vor Wintereinbruch etwa 73‘000 der Flüchtlinge wieder in ihr 

Heimatort zurückkehren können. Von den 54 ‘000 Vertriebenen, welche über den 

Winter in Georgien bleiben werden, brauchen etwa 30‘000 Personen eine langfristi-

ge Unterkunftsmöglichkeit, denn in naher Zukunft werden sie nicht in ihre Heimat 

zurückkehren können. Etwa 23‘000 Personen benötigen ausschliesslich für den Win-

ter 2008/2009 eine wetterfeste Unterkunft.
41

 

                                                      
39

  Internal Displacement Monitoring Centre, Georgia. New IDP strategy awaits implementation.  

A profile of the internal displacement situation, Oktober 2007. 
40

  UNHCR, Revised figures push number of Georgia displaced up to 192 ’000, 12. September 2008. 
41

  UNHCR, Georgia internal displacement estimate rises, 12. September 2008 , und UNHCR, Emer-

gency Operation in Georgia, 12. September 2008 und IDMC, Georgia. At least 128’000 People dis-
placed by renewed conflict, 21. August 2008, Institute for War & Peace Reporting, Georgian refu-
gees speak of pain and suffering, 20. August 2008, Quelle: 
www.iwpr.net/?p=crs&s=f&o=346282&apc_state=henpcrs. 
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Mitte August 2008 begannen zwar die ersten Vertriebenen, in ihre Heimatorte zu-

rückzukehren, doch können ethnische Georgierinnen und Georgier noch nicht nach 

Südossetien, sondern nur in die Region Gori zurückkehren.
42

 In die in der Puffer-

zone gelegene Stadt Karaleti und Umgebung sind bis Ende September fast 80 Pro-

zent der Vertriebenen zurückgekehrt. In näher an der Grenze zu Südossetien gele-

gene Gebiete, zum Beispiel in das Dorf Kitsnisi, konnten bisher nur etwa 10 Prozent 

der Vertriebenen zurückkehren.
43

 Die Einreise nach Südossetien ist ethnischen  

GeorgierInnen nur möglich, wenn sie die georgische Staatsbürgerschaft aufgeben 

und die russische annehmen. Von dieser Regelung sind etwa 22‘000 Personen be-

troffen.
44

 Im Gegensatz zu den Vertriebenen innerhalb Georgiens erfolgt die Rück-

kehr der Flüchtlinge aus der Russischen Föderation nach Südossetien kontinuierlich. 

Einige Flüchtlingszentren konnten sogar schon geschossen werden. Noch etwa 8000 

Flüchtlinge halten sich in Nordossetien auf.
45

 

Auch nach dem Einstellen der Kampfhandlungen wurde immer wieder neue Vertrei-

bungen aus den Dörfern rund um Gori beobachtet. Ethnische GeorgierInnen, welche 

in Südossetien oder nahe der georgisch-südossetischen Grenze lebten, flohen auch 

nach dem Beginn der Waffenruhe am 12. August aus Angst vor Übergriffen von os-

setischen Milizen und kriminellen Banden. Die vertriebenen Menschen berichten von 

Einschüchterungen, Plünderungen, Entführungen und Prügeleien. Einige von ihnen, 

die in ihre Heimat zurückgekehrt waren, nachdem das russische Militär Ende August 

begonnen hatte abzuziehen, mussten sogar ein zweites Mal flüchteten.
46

 

Viele der Vertriebenen in Georgien leben in prekären Verhältnissen.  Die meisten 

müssen mit der mageren finanziellen Unterstützung des georgischen Staates au s-

kommen. Registrierte Vertriebene erhalten eine Pension von etwa 30 US-Dollar pro 

Monat. Der Zugang zu Erwerbsarbeit oder zu Land, welches sie landwirtschaftlich 

bebauen könnten, ist limitiert. In den meisten Kollektivbehausungen sind die sanitä-

ren Verhältnisse ungenügend, die Elektrizität ist nur notdürftig installiert . In ländli-

chen Gegenden haben die intern Vertriebenen nur beschränkten Zugang zu kosten-

losen Gesundheitsleistungen. Seit dem Jahr 2000 haben auch Personen mit einem 

Status als intern Vertriebene das Wahlrecht, und sie können ein Land oder Besitz-

tum erwerben. Dazu sind aber die meisten zu arm.
47

  

Für die Vertriebenen, die neu während des August-Krieges ihr Zuhause verlassen 

mussten, sind die Lebensbedingungen in den Unterkünften oft noch prekärer  als für 

die Personen, die schon länger in einer Vertreibungssituation leben.  Es fehlt von 

Essen und Matratzen bis zur medizinischen Versorgung an allem. Ende August 

wanderten viele Menschen, die zuerst nach Tblissi geflüchtet waren, weiter nach 

Gori. Einerseits weil sich die Stadt näher an Südossetien befindet, andererseits weil 

                                                      
42

  Eurasia.net, Georgia. Displaced persons start trying to rebuild, 1. September 2008. 
43

  UNHCR, UNHCR teams enter Georgia «buffer zone», 16. September 2008.  
44

  Civil.ge, Tskhinvali sets condition for Georgian IDPs return, 20. September 2008, Quelle:  

www.civil.ge/eng/article.php?id=19562 und Reuters Foundation, Georgia says Russia troops block-
ing refugee return, 30. August 2008, Radio Free Europe, Border villages being «Russified»,  
30. August 2008. 

45
  IDMC, Georgia. Tentative return of some of the people who fled August 2008 conflict,  

29. August 2008. 
46

  UNHCR, Five Challenging Weeks. UNHCR’s Response to Humanitarian Crisis in Georgia –  

8. bis 13. September 2008. 
47

  Internal Displacement Monitoring Centre, Georgia. New IDP strategy awaits implementation.  

A profile of the internal displacement situation, Oktober 2007, ibid.  
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einige Schulen, welche ihnen als provisorische Unterkünfte dienten, in Tbilissi ihren 

Betrieb wieder aufnahmen. Es musste deshalb ein neues Zeltlager in Gori eröffnet 

werden. Viele der Flüchtlingslager sind nicht wintertauglich und es fehlt an konkre-

ten Plänen für den Winter.
48

  

3.2 Humanitäre Situation in den Krisengebieten Südossetien 
und Abchasien nach August 2008 

Der Grad an Zerstörung in den Krisengebieten ist gross. Die georgische Armee griff 

am 7. und 8. August die Stadt Tskhinvali an, zivile und militärische Objekte wurden 

dabei zum Teil stark beschädigt. Zum Beispiel wurde in Tskhinvali das Spitalgebäu-

de getroffen, und nur noch ein Teil des Gebäudes kann benutzt werden. Auch  wur-

den Wohngebiete in dieser Stadt bei Luftangriffen getroffen. Beim georgischen An-

griff wurde auch das Dorf Khetagurovo beschossen. Beim russischen Gegenangriff 

zwischen dem 8. und 12. August wurde die Stadt Gori bombardiert. Zudem wurden 

Dörfer, in der eine Mehrheit von ethnischen Georgierinnen und Georgier n leben, 

vom russischen Militär angegriffen, zum Beispiel das Dorf Karbi am 9. August.
49

 Sa-

tellitenaufnahmen zeigen, dass viele Häuser in kleinen Dörfern in Südossetien und 

im Distrikt Gori – zwischen Tskhinvali und Java – auch nach dem Waffenstil lstand 

von ossetischen Milizen, Paramilitär und krim inellen Gruppen beschädigt wurden. Im 

russisch kontrollierten Gebiet wurde Dörfer  mit mehrheitlich ethnischen GeorgerIn-

nen geplündert und zerstört.
50

 Viele Vertriebene finden bei ihrer Rückkehr deshalb 

zerstörte Häuser vor.
51

 

Auch in Abchasien, vor allem im Kodori-Tal und in der Umgebung von Poti, ist die 

humanitäre Situation instabil. Das UNHCR rät davon ab, Flüchtlinge zurück in das 

Kodori-Tal zu schicken, da dort angemessene Lebensbedingungen nicht gewährlei s-

tet sind.
52

 

Zwar hat im August in ganz Georgien (einschliesslich Südossetien und Abchasien) 

die humanitäre Versorgung durch internationale Organisationen begonnen, trotz-

dem gibt es in vielen Dörfern immer noch Versorgungsengpässe . Die Dörfer sind 

teilweise ohne fliessend Wasser und Strom, die medizinische Versorgung ist unge-

nügend. Das Internationale Rote Kreuz äusserte Besorgnis über alte und kranke  

Personen, welche nicht aus den Dörfern fliehen konnten und jetzt isol iert in ihren 

Behausungen leben.
53

 Berichten zufolge wurden humanitäre Hilfskonvois nicht im-

                                                      
48

  OCHA, Situation report no. 12 on the situation in Georgia, 9. September 2008, und UNHCR, Five 

Challenging Weeks. UNHCR’s Response to Humanitarian Crisis in Georgia – 8. bis 13. September 
2008, ibid. 

49
  Amnesty International, Public Statement. Georgia-Russia conflict: Protection of civilians accounta-

bility for abuses should be a priority for all, 1. Oktober 2008, und Amnesty International, The hum an 
cost of war in Georgia, 1. Oktober 2008. 

50
  Amnesty International, Public Statement. Georgia-Russia conflict: Protection of civilians accounta-

bility for abuses should be a priority for all, 1. Oktober 2008, ibid., Human Rights Watch, Georgia. 
Satellite images show destruction, ethnic attacks. Russia Should investigate, prosecute crimes,  
29. August 2008. 

51
  International Committee of the Red Cross, Georgia/Russian Federation. Looking ahead to long -term 

needs of thousands of displaced, 29. August 2008. 
52

  Civil.ge, UNHCR Daily Report on Emergency Operation in Georgia, 9. September 2008, Quelle: 

www.civil.ge/eng/article.php?id=19466. 
53

  International Committee of the Red Cross, Georgia/Russian Federation. Looking ahead to long -term 

needs of thousands of displaced, 29. August 2008, ibid. 
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mer nach Südossetien gelassen.
54

 Nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Interna-

tionalen Roten Kreuzes konnten sich in Südossetien und der Sicherheitszone frei 

bewegen. Erst Mitte September verteilte UNHCR zum ersten Mal Hilfsgüter in der 

Sicherheitszone zwischen Georgien und Südossetien.
55

 Nach wie vor gibt es dort 

keine Gesundheitsversorgung. Kranke Menschen müssen nach Gori reisen, um 

sich behandeln zu lassen, oder sind auf eine mobile Gesundheitsstation des IKRK 

angewiesen, welche ebenfalls von Gori aus koordiniert wird.
56

 Gemäss UNHCR wur-

den in Südossetien etwa 60 Prozent der Gesundheitsinfrastruktur zerstört. Viele sind 

infolge des Krieges traumatisiert;  sie können nicht behandelt werden, da es an an-

gemessener psychologischer Hilfe fehlt.
57

 

Die Mehrheit der Bevölkerung der Regionen Abchasien und Südossetien betreibt 

Landwirtschaft für die Eigenversorgung. Die Ernten der Vertriebenen verfaulen nun 

auf den Feldern, ohne dass sie zu Wintervorräten verarbeitet werden könnten. Die 

Vertriebenen verlieren so ihr Einkommen und werden im Winter auf Nahrungsmitte l-

hilfen angewiesen sein. Nach Schätzungen gingen wegen des Krieges zwischen 70 

und 80 Prozent der Ernte verloren.
58

 Rückkehrende benötigen dringend Unterstüt-

zung zum winterfesten Wiederaufbau ihrer zerstörten oder beschädigten Häuser und 

Feuerholz für eine Saison.
59

 

3.3 Sicherheitslage in den Krisengebieten60 

Schon vor dem Ausbruch des Fünf-Tage-Krieges im August 2008 war die Sicherheit 

der Zivilbevölkerung in den autonomen Gebieten Südossetien und Abchasien nicht  

vollständig gewährleistet.
61

 Seit dem Krieg hat sich die Sicherheit in diesen Gebieten 

aber um vieles verschlechtert, sie ist noch immer wechselhaft und gefährlich.  Als 

unsicherste Gegend gelten die Sicherheitszone vor Südossetien, Südossetien selbst 

und die Grenzregionen zu Abchasien (Region um Gali) .
62

 

Während des Fünf-Tage-Krieges wurden Cluster-Bomben (Streubomben) sowohl 

von den russischen als auch von den georgischen Streitkräften eingesetzt. Die g e-

orgische Regierung gab zu, dass sie Cluster-Bomben in Umgebung des Roki-Tun-

nels, welcher Süd- und Nordossetien verbindet, eingesetzt hat. Die russische Regi e-

                                                      
54

  Zum Beispiel, Reuters Foundation, Russian troops block food aid convoy in Georgia,  

8. September 2008. 
55

  UNHCR, UNHCR distributes first aid in Georgia-South Ossetia «buffer zone», 18. September 2008.  
56

  UNHCR, UNHCR teams enter Georgia «buffer zone», 16. September 2008, ibid. und International 

Committee of the Red Cross, Georgia/Russian Federation. Looking ahead to long -term needs of 
thousands of displaced, 29. August 2008, ibid.  

57
  WHO, Health Action in Crises. Highlights No 227, 22.–28. September 2008. 

58
  Humanrights.ge, 2008 Grape Harvest Rotting-on-the-vine in Alazani River Valley, 9. September 

2008, UNHCR teams enter Georgia «buffer zone», 16. September 2008, ibid.  
59

  UNHCR, Georgia. Gori arrivals tell of massive intimidation by militias, 2. September 2008, und 

UNHCR, Five Challenging Weeks. UNHCR’s Response to Humanitarian Crisis in Georgia –  
8. bis 13. September 2008, ibid.  

60
  Commissioner for Human Rights, Council of Europe, Human Rights in Areas Affected by the So uth 

Ossetia Conflict. Special Mission to Georgia and Russian Federation, 8. September 2008. 
61

  United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Georgia, 

11. März 2008. 
62

  Amnesty International, Public Statement. Georgia-Russia conflict: Protection of civilians accounta-

bility for abuses should be a priority for all, 1. Oktober 2008, ibid., Amnesty International, Civilians 
vulnerable after hostilities in Georgia, 14. August 2008, United Nations, Situation Report No. 28 on 
the Situation in Georgia, 30. September 2008. 
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rung gab die Einsatzgebiete der Munition nicht bekannt.
63

 Damit die Menschen wie-

der in ihre Dörfer zurückkehren und die Feldarbeit aufnehmen können, müssen Mi-

nen, Cluster-Bomben, und unexplodierte Munit ion entschärft werden. 

In den Pufferzonen vor Abchasien und Südossetien war auch nach dem Waffenstil l-

standsabkommen russisches Militär an Checkpoints auf georgischem Territorium 

präsent, das eine Sicherheitszone zwischen Tskhinvali und Karaleti  kontrollierte. Bis 

zum Abzug dieser Truppen am 10. Oktober herrschte in der Pufferzone vor Südos-

setien nach Ansicht vieler Menschenrechtsorganisationen ein Sicherheitsvakuum. 

Russisches Militär liess die Vertriebenen nicht immer zurück in ihre Dörfer. Auch 

wurden humanitäre Hilfe und die Tätigkeit von Journalisten behindert.  Milizen zünde-

ten Häuser an oder plünderten. In den Dörfern nahe der Grenze zu Südossetien war 

die Lage am angespanntesten, vor allem in den Ortschaften Dvani, Taskhtiziri, Go-

goti, Koshka, Mereti, Arbo, Kvemo Nikozi, Pkhvenisi und Shindisi.
64

 

Auch in Südossetien selber ist die Sicherheitslage fragil. Ossetische Milizen und 

andere Personen schüchtern ethnische GeorgierInnen ein. Häuser werden nieder-

gebrannt, Plünderungen, verbale Drohungen und tätliche Angriffe kommen vor .
65

 

Georgische RückkehrerInnen werden nur in ihre Dörfer gelassen, wenn sie bereit 

sind, die georgische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Georgien hat Russland vor 

dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag der ethnischen Säuberungen in Ab-

chasien beschuldigt. Russland weisst diese Vorwürfe vehement zurück.
66

 

In Teilen Abchasiens ist die Sicherheit für die Zivilbevölkerung nicht gewährleistet. 

Vor allem in den Gegenden um die abchasische-georgische Grenze ist die Lage an-

gespannt. Im Juni 2008 wurden zum Beispiel zwölf Menschen bei einem Bombenan-

schlag in Gagra und Suchumi verletzt. Am 6. Juli 2008 explodierte mitten in der 

Stadt Gali eine Bombe in einem Café, dabei wurden vier Menschen getötet.
 67

 In der 

Nähe der Stadt Zugdidi explodierten mehrere Bomben. Das Kodori-Tal in der auto-

nomen Republik Abchasien, das letzte Gebiet, welches noch unter georgischer Ko n-

trolle war, wurde im August 2008 durch abchasische Milizen zurückerobert. Während 

des Fünf-Tage-Krieges im August 2008 wurden die georgische Militärbasis in Sena-

ki, den Hafen Poti und die Stadt Zugdidi von russischen Streitkräften bomba rdiert. 

                                                      
63

  Amnesty International, Public Statement. Georgia-Russia conflict: Protection of civilians accounta-

bility for abuses should be a priority for all, 1. Oktober 2008,  ibid., Human Rights Watch, EU Protect 
Civilians in Gori District, 27. August 2008. 

64
  Human Rights Watch, Georgia. EU Mission needs to protect civilians. In security vacuum, frequent 

attacks and pervasive fear, 16. September 2008, und International Herald Tribune, Flaunting I m-
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Villages, 30. September 2008. 
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  NZZ, Hearings zu Georgien vor dem Haager Gericht, 9. September 2008, Radio Free Europe, Bor-
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67
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4 Menschenrechtslage68 

Um die Bedingungen für einen Beitritt der EU und NATO zu erfüllen, erweitert e die 

Regierung unter Saakaschwili die demokratischen und rechtsstaatlichen Rechte. 

Trotzdem kommt es seit Jahren immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen. Zu 

den autonomen Gebieten Südossetien und Abchasien  gibt es zu wenige verlässliche 

Informationen, um ein ausgewogenes Bild der Situation zu erhalten. 

Die Stadt Poti und alle anderen Gebiete auf georgischem Boden, welche von russ i-

schem Militär besetzt wurden, stehen seit dem Krieg im August 2008 unter dem No t-

standsgesetz, welches noch bis zum 17. Oktober gül tig bleibt.
69

 

4.1 Mängel des Justizsystems 

Berichten zufolge sind die staatlichen Repräsentanten der Justiz politischem Druck 

der Exekutive ausgesetzt. Einem grossen Teil des Justizpersonals mangelt es an 

Berufserfahrung, um unabhängig zu entscheiden. Ausserdem ist das Auswahlverfah-

ren der Richterinnen und Richter nicht transparent geregelt. Es gibt viele unbesetzte 

Stellen. 

Die meisten Gefängnisse in Georgien sind überfüllt. Die Zustände verbesserten sich 

zwar seit dem Amtsantritt Saakaschwilis, doch bleiben die Haftbedingungen men-

schenunwürdig. Die Nahrung in den meisten Haftanstalten ist mangelhaft. Die G e-

fangenen haben nur selten die Möglichkeit zur körperlichen Betätigung. Die B esuche 

der Familie werden stark eingeschränkt. Ihre medizinische Versorgung beinhaltet 

nur die einfachsten Behandlungen oder fehlt gänzlich. Aufgrund der fehlenden oder 

schlechten Gesundheitsversorgung und den schlechten Hygienebedingungen kam 

es wiederholt zu Todesfällen, meist nach Tuberkuloseinfektionen. Viele Gefangene 

berichten von körperlichen Misshandlungen, die von Schlägen bis zu Folter gehen. 

Meist kommen diese Übergriffe im Zusammenhang mit Gefängnisunruhen vor. So 

gab es am 27. März 2006 ein Gefangenenaufstand gegen die schlechten Haft-

bedingungen im Tbilissi-Gefängnis No. 5. Der Aufstand wurde von den Ordnungs-

kräften niedergeschlagen. Dabei kamen mindestens sieben Gefangene ums Leben, 

17 Personen wurden schwer verletzt.
70

 

In Abchasien ist die Todesstrafe zugelassen, aber es gilt ein De-jure-Moratorium 

während Friedenszeiten. Ende 2007 sassen mindestens zwei zum Tode verurteilte 

Personen im Gefängnis.
71
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4.2 Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit 

Vor allem politische Sendegefässe haben Schwierigkeiten, bei der Georgischen N a-

tionalen Kommunikationskommission eine Sendelizenz zu bekommen.
72

 

Seit dem August-Krieg ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Sowohl in Russland als 

auch in Georgien waren die Presseberichte über den Krieg in Südossetien nur selek-

tiv möglich. Die Organisation «Reporter ohne Grenzen» berichten, dass der Zugang 

zu Informationen in Georgien sehr limitiert sei. Seit dem 8. August 2008 sind russ i-

sche Kabelfernsehsender und Internetdomains mit der Endung «.ru» gesperrt. Der 

einzige Oppositionssender Kavkassia berichtete mehrmals von Sendeunterbrüchen, 

wenn regierungskritische Beiträge hätten gesendet werden sollen. Auch das georg i-

sche Diskussionsforum «www.forum.ge» wurde vorübergehend gesperrt. Nach sei-

ner Wiedereröffnung wurden die User aufgefordert, keine Aussagen zu machen, wel -

che dem Interesse des Staates schaden könnten. Ein Journalist der Web-Zeitung 

«humanrights.ge» wurde zusammengeschlagen und festgenommen, als er einen 

Bericht über eine antirussische Kundgebung in Gori schreiben wollte. Vier Journali s-

ten kamen während des Fünf-Tage-Krieges im August 2008 durch Schussverletzun-

gen ums Leben. Mehrere Journalisten wurden während der Auseinandersetzungen 

in Südossetien von russischen Streitkräften für kurze Zeit festgenommen. Die Bew e-

gungsfreiheit der Journalisten war in den Krisengebieten nicht gewährleistet.
73

 

Am 7. November 2007 verhängte Präsident Saakaschwili den Ausnahmezustand 

gegen die friedlichen Massenproteste der Opposition in Tbilissi. Es wurde dabei 

weitflächige und exzessive Gewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstra nten 

angewendet. Wasserwerfer, Gummischrot, Tränengas und Stockschläge kamen zum 

Einsatz. Einige Demonstrantinnen und Demonstranten wurden festgenommen. Der 

Fernsehsender Imedi TV wurde von Polizisten und Mitarbeitern des Innenminister i-

ums gestürmt. Diese waren mit Sturmgewehren und anderen Waffen ausgerüstet, 

zerstörten Material und nahmen 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend 

fest.
74

 

4.3 Religionsfreiheit 

Die georgische Verfassung postuliert die Religionsfreiheit aller Bürgerinnen und 

Bürger. Vor allem Mitglieder neuerer missionierender Glaubensrichtungen (Zeugen 

Jehovas, Baptisten, Pfingstgemeinde, Protestanten, Evangelisten) wurden von geor-

gisch-orthodoxen Priestern bedroht. Auch Politiker und Medienberichte äusserten 

sich wiederholt negativ über diese religiösen Gruppierungen.
75
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Die letzten beiden georgisch-orthodoxen Kirchen in Abchasien, welche im Kodori -Tal 

ansässig waren, wurden Mitte August 2008 Opfer von Drohungen des abchasischen 

Militärs. Die Priester wurden unter Drohung der Ausweisung gezwungen, sich der 

abchasisch-orthodoxen Kirche anzuschliessen. Bereits im April waren alle geor-

gisch-orthodoxen Priester aus Abchasien vertrieben worden. Ethnische GeorgierIn-

nen können in Abchasien nur noch russisch-orthodoxen Messen beiwohnen und auf 

Russisch beichten, in einer Sprache, die viele nicht beherrschen. Auch in Südosse-

tien können in mehreren Ortschaften (Nuli, Eredvi, Monasteri, Gera) keine geo r-

gisch-orthodoxen Gottesdienste abgehalten werden.
76

 

Im Jahre 1995 wurde in Abchasien ein Gesetz verabschiedet, das die Glaubens-

gruppe der Zeugen Jehovas verbietet, es trat jedoch nie in Kraft.
77

 

4.4 Bewegungsfreiheit 

In Abchasien und Südossetien wurde das Recht auf Versammlung mehrfach von den 

De-facto-Regierungen eingeschränkt. Auch werden die Bewohner der autonomen 

Republiken immer wieder in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, an Checkpoints 

aufgehalten und gezwungen, ein Passiergeld zu zahlen. Bewohner Abchasiens kön-

nen keine georgisch-abchasische Doppelnationalität annehmen, nur die russische 

und abchasische. Für eine Ausreise müssen ethnische GeorgierInnen die georg i-

sche Staatsangehörigkeit aufgeben und die russische annehmen. 

4.5 Minderheiten 

Georgien ist ein Vielvölkerstaat. Die Bevölkerung Georgiens besteht zu 70 Prozent 

aus GeorgierInnen (swanetischer, megrelischer und adscharischer Zugehörigkeit), 

acht Prozent sind armenischer, sechs Prozent russischer, sechs Prozent aserischer, 

drei Prozent ossetischer und zwei Prozent abchasischer Abstammung. Kleinere 

Minderheiten sind unter anderem KurdInnen (und/oder YezidInnen), GriechInnen, 

KistInnen, UkrainerInnen, AssyrerInnen, Roma
78

 und JüdInnen. Der georgisch-

orthodoxen Kirche gehören 65 Prozent der Bevölkerung an,  elf Prozent der Bevölke-

rung sind MuslimInnen, zehn Prozent sind russisch-orthodox, acht Prozent arme-

nisch-apostolisch.
79

 

Der politische Diskurs wird dominiert von der Idee einer nationalen georgischen 

Identität. In diesem politischen Klima gelten die kulturelle und ethnische Vielfalt als 

unwichtig oder als Gefahr für den Zusammenhalt der georgischen Nati on. Im Jahr 

2006 trat in Georgien die Konvention für den Schutz von nationalen Minderheiten in 

Kraft («Framework Convention for the Portection of National Minorities», FCNM) , 

doch hat der georgische Staat nur wenige konkrete Massnahmen unternommen, um 

ethnische Minderheiten besser in das zivile Leben zu integrieren. Personen, die ei-
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ner ethnischen Minderheit angehören, sind häufig aus dem politischen, zivilen und 

ökonomischen Leben ausgeschlossen. Viele sprechen kein Georgisch, ihr Zugang 

zu Informationen ist deshalb sehr limitiert, da fast alle Medienerzeugnisse aus-

schliesslich in georgischer Sprache verfasst sind. Bei Wahlen kam es vorwiegend in 

Regionen mit einem hohen Anteil an ethnischen Minderheiten zu Wahlbetrug. Politi-

sche Parteien, welche eine ethnische Minderheit vertreten würden, existieren nicht, 

und in den Behörden auf lokaler oder nationaler Ebene sind Angestellte aus ethni-

schen Minderheiten unterrepräsentiert. Von 17 StaatsministerInnen gehört nur Zina-

ida Bestaeva, eine Ossetin, einer Minderheit ab. Unter den ParlamentarierInnen sind 

es neun Personen (armenischer, aserischer und ossetischer Abstammung). Kulturel-

len und/oder religiösen Vertretungen von Minderheiten fehlt es an finanzieller und 

ideologischer Unterstützung, um ihre kulturelles Erbe zu pflegen und zu bewahren. 

Zwar leidet die ganze georgische Bevölkerung unter der ungleichen Verteilung wirt-

schaftlicher Ressourcen und unter Chancenungleichheit, doch sind Angehörige eth-

nischer Minderheiten überdurchschnittlich häufig davon betroffen.
80

 

MesóchetInnen sind ein turksprachiges muslimisches Volk, welches 1944 unter Sta-

lin deportiert wurde. Im Juli 2007 verabschiedete das georgische Parlament ein G e-

setz, welches die Repatriierung von etwa 20‘000 Mes’chetInnen ermöglicht. Ihnen ist 

seit Januar 2008 der Erwerb der georgischen Staatsbürgerschaft möglich, falls sie 

ihre Deportation nachweisen können.
81

 

55 Prozent der in Georgien lebenden ArmenierInnen wohnen in der Region 

Samtskhe-Javakheti. Diese Gegend ist auf einem hohen und bergigen Plateau an 

der Grenze zu Armenien und der Türkei gelegen. Die Strassenverbindungen zum 

georgischen Kernland sind schlecht. In der Region herrscht hohe Arbeitslosi gkeit, 

die meisten Menschen arbeiten in schlecht bezahlten landwirtschaftlichen Ber ufen. 

Das Verhältnis der armenischen Bevölkerung zu der georgischen Zentralregierung 

ist angespannt. Armenierinnen und Armenier kritisieren, dass sie ihre Mutte rsprache 

im öffentlichen Leben nicht gebrauchen können. Einige fordern die Auton omie der 

Region.
82

 

Die grösste Gruppe der in Georgien lebenden AserInnen ist in der Region Kvemo-

Kartli ansässig, nämlich 45 Prozent. Die Region befindet sich im Süden von Tbilissi 

an der Grenze zu Armenien und Aserbeidschan, auch sie ist von hoher Arbeitslosi g-

keit gekennzeichnet. Aserische Aktiv istInnen beschuldigen die georgische Zentralre-

gierung, bei der Privatisierung von Land in den 1990er-Jahren diskriminiert worden 

zu sein, und verlangen eine komplette Neuverteilung.
83

 

KistInnen sind eine ethnische Minderheit, welche vor allem im Distrikt Kakheti im 

Pankisi-Tal ansässig ist. In dieser Region machen sie etwa 17 Prozent der Bevölke-

rung aus. Sie sind wie die Inguschen Teil der ethnischen Verwandtschaft der 

TschetschenInnen, die meisten gehören der whabitisch-sunnitischen Glaubensrich-
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tung an. Sie wurden deshalb immer wieder verdächtigt, Angehörige des tschetsche-

nischen Widerstandes oder Al-Qaida-Leute zu beherbergen.
84

 

Die meisten Flüchtlinge in Georgien sind TschetschenInnen oder KistInnen, welche 

vor dem zweiten Tschetschenien-Krieg aus Russland flohen. Ende 2007 leben etwa 

1000 Flüchtlinge in Georgien, die meisten von ihnen im Pankisi -Tal, wo sie bei den 

georgischen KistInnen Unterschlupf fanden. 20 Prozent dieser Flüchtlinge leben in 

Kollektivzentren, wo die Lebensbedingungen ungenügend sind. Es  gibt weder Elekt-

rizität noch Wasser, der Bauzustand der Unterkünfte ist sehr schlecht. Die Flüchtli n-

ge haben keinen Zugang zu subventionierter Gesundheitsversorgung. Viele Kinder 

können keine Schule besuchen. Kinder tschetschenischer Flüchtlinge, welche in 

Georgien geboren werden, erhalten weder die georgische noch die russische 

Staatsbürgerschaft und sind demnach staatenlos. Die meisten Flüchtlinge sind ohne 

Arbeit und von Hilfe abhängig.
85

 

Ethnische GeorgierInnen, welche im autonomen Gebiet Abchasien leben, sind in 

ihren bürgerlichen Rechten eingeschränkt. Sie können bei lokalen Wahlen nur ab-

stimmen, wenn sie auf die georgische Staatsbürgerschaft verzichten. Im Distrikt Gali 

darf kein Schulunterricht in georgischer Sprache abgehalten werden, obwohl in di e-

ser Region ethnische Georgierinnen und Georgier die Mehrheitsbevölkerung ste l-

len.
86/87

 

4.6 Sexuelle Identitäten 

Erst im Jahr 2000 wurde Homosexualität im georgischen Recht entkriminalisiert. Die 

gleichgeschlechtliche Ehe oder Partnerschaft und die Adoption von Kindern durch 

ein gleichgeschlechtliches Paar sind nicht erlaubt. Gemäss der Organisationen ILGA 

und COC Netherlands, welche sich für die Rechte der sexuellen Minderheiten ei n-

setzten, gehören homosexuelle Menschen zu der am meisten verachteten Bevölke-

rungsgruppe in Georgien. Ihre Orientierung und andere sexuelle Orientierungen wer-

den von der Mehrheit der Bevölkerung als Krankheit, Perversion und Sünde anges e-

hen. Homophobe Intoleranz wird nicht als Problem, sondern als Zeichen einer ge-

sunden Gesellschaft angesehen. Da Betroffene sich nicht trauen, Anzeige zu ersta t-

ten, gibt es kaum Berichte zu Diskriminierungen Homosexueller.  Nur Menschen, wel-

che in der Hauptstadt Tbilissi leben und ökonomisch unabhängig sind, können ihre 

Homosexualität offen leben. In Tbilissi gibt es eine vorwiegend männliche LGBTIQ
88

-

Subkultur. Lesbische Frauen sind in der georgischen Gesellschaft nahezu unsich t-

bar. Ihr Coming-out wagen nur 13 Prozent der homosexuellen Menschen gegenüber 

ihrer Familie und 33 Prozent gegenüber dem Freundeskreis.
89
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5 Gesundheitsversorgung 

Das Gesundheitswesen in Georgien befindet sich seit der Machtübernahme von 

Saakaschwili im November 2003 in einem kontinuierlichen Reformprozess. Im Sep-

tember 2006 begann die georgische Regierung das Gesundheitssystem zu privat i-

sieren. Nur noch vier Spitäler werden durch die öffentliche Hand finanziert. Auch 

fast alle Zahnärztpraxen und Apotheken sind in privatem Eigentum. Nach Abschluss 

der Reform sollten hauptsächlich private Gesundheitsversicherungen die Gesun d-

heitskosten decken, sodass der Staat nur noch für sehr wenige Bedürftige finanzielle 

Unterstützung gewährt. Doch fehlt es wegen der Unterfinanzierung des Gesund-

heitssystems an einer wirkungsvollen Umsetzung dieser Pläne. Nur knapp zwei Pro-

zent der öffentlichen Ausgaben werden für den Gesundheitssektor ausgegeben; ein 

grosser Teil der Bevölkerung ist nicht in der Lage, private Versicherungen zu bezah-

len. 

Diese Missstände führen dazu, dass viele Menschen sich gar nicht behandeln las-

sen, in ländlichen Gegenden noch weniger als  in urbanen Zentren. Vor allem Men-

schen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sind fast gänzlich von einer angemes-

senen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Von dem verarmten Teil der Bevöl-

kerung sucht nur die Hälfte medizinische Hilfe, weil die Behandlu ng für sie nicht be-

zahlbar ist.
90

 Dies führt dazu, dass die Spitäler und anderen Gesundheitseinrichtun-

gen oft nicht ausgelastet sind.
91

  

Im Jahr 2006 gab es in Georgien vier Krankenpflegerinnen und -pfleger, 4,7 Ärztin-

nen und Ärzte und 3,7 Spitalbetten pro 1000 Personen.
92

 Die Infrastruktur der Ge-

sundheitseinrichtungen ist oftmals veraltet, adäquates Arbeitsmaterial nicht immer 

vorhanden. 75 bis 80 Prozent der anfallenden Kosten werden von den Patientinnen 

und Patienten aus eigener Tasche bezahlt.
93/94

 Es gibt zwar einige private Kranken-

versicherungen, doch können nur wenige sich eine solche leisten. Zudem müssen 

auch die Versicherten einen Teil ihrer Behandlung selber bezahlen.  

Während des Übergangs zum neuen Gesundheitssystem wird für etwa 600‘000 Per-

sonen die Behandlung von TB, HIV/Aids, Impfungen, Gesundheit von Mutter und 

Kind staatlich finanziert. Diesen Personen wird eine Krankenversicherung subven-

tioniert, welche die einfachsten medizinischen Leistungen abdeckt, aber oft nicht die 

Kosten aller benötigten Behandlungen oder Medikamente finanziert.
95

 In das Sub-
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ventionsprogramm werden theoretisch nur die bedürftigsten Menschen aufgenom-

men. Doch werden die Zugangskriterien zu diesem Subventionsprogamm nicht im-

mer transparent geprüft, was missbräuchlichen Praktiken die Türe öffnet und verhin-

dert, dass wirklich die Bedürftigsten von diesem Programm profitieren.
96

 Zudem 

müssen selbst die im Programm Zugelassenen immer noch für ihre Behandlung Geld 

aus eigener Tasche bezahlen.
97

 

Die Behandlungen von psychischen Erkrankungen in Georgien sind sehr limitiert, 

und in den meisten psychiatrischen Kliniken ist die Situation katastr ophal. Es fehlt 

an gut ausgebildetem Personal. Die einzige Möglichkeit, staatliche Unterstützung zu 

bekommen, besteht für psychisch Erkrankte darin , sich für eine Behindertenunter-

stützung anzumelden.
98

 Einige gemeinnützige Projekte werden von ausländischen 

Nichtregierungsorganisationen finanziert, die psychiatrische Unterstützung für intern 

Vertriebene und Kriegsopfer anbieten.
99

 

Menschen, die an einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit  leiden, 

bekommen 12,2 US-Dollar finanzielle Unterstützung pro Monat, ein völlig ungenü-

gender Betrag zu Existenzsicherung. Deshalb leben die meisten Menschen mit Be-

hinderung in grosser Armut, versuchen, Geld mit kleineren Arbeiten zu verdienen, 

und/oder hängen von der Unterstützung der Angehörigen ab. Auch Menschen mit 

einer chronischen Krankheit sind einem sehr hohen Armutsrisiko ausg esetzt.
100

 

Ende 2006 wurde geschätzt, dass etwa 0.2 Prozent der Bevölkerung an HIV/Aids 

erkrankt sind. Die meisten infizierten sich beim intravenösen Drogenkonsum. Men-

schen, die an HIV/Aids erkrankt sind, leiden oft unter Diskriminierung. Zahnärzte 

lehnen ihre Behandlung ab. Viele Erkrankte verheimlichen deshalb ihre Krankheit, 

einige gehen nicht zu Arztkontrollen oder lassen sich nicht testen. HIV-positive Men-

schen gehen das Risiko ein, bei Bekanntgabe ihrer Krankheit die Arbeitsstelle zu 

verlieren. Seit 2004 bekommen alle im Global Fund Projekt registrierten Patien tIn-

nen kostenlos antiretrovirale Medikamente. Alle registrierten Kranken werden kos-

tenlos mit CD4 und Viral Load Analysis getestet. Das Nationale Aids-Zentrum ist 

aber die einzige Institution in Tbilissi, welche eine solche Behandlung allen Patien-

ten anbieten kann. In Batumi und Zugdidi wurden zwei weitere Zentren eröffnet.
101
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In den autonomen Gebieten Südossetien und Abchasien ist die Gesundheitsver-

sorgung noch schlechter als in anderen Teilen Georgiens. In der Pufferzone an der 

Grenze zu Südossetien ist Anfang Oktober noch keine Gesundheitsversorgung ge-

währleistet.
102

 

6 Sozioökonomische Lage 

Die Regierung Saakaschwilis leitete eine radikale Privatisierungspol itik ein. Dies 

führte zu einem schnellen Anstieg des Bruttoinlandproduktes. Im Jahr 2007 betrug 

der Anstieg 12 Prozent, vor allem jüngere Menschen der politischen El ite konnten 

vom Wirtschaftswachstum profitieren. Aber die grosse Mehrheit der Bevö lkerung 

gehört zu den Verlierern dieser Wirtschaftspolitik. Etwa 25 Prozent der georgischen 

Bevölkerung leben in extremer Armut, d.h. mit weniger als zwei US Dollar pro Tag. 

40 Prozent der Bevölkerung sind arm. Viele verdienen ihren Lebensunterhalt mit 

einer Vielzahl verschiedener, parallel ausgeübter Jobs und versuchen so über die 

Runden zu kommen. Grosse Gegensätze herrschen auch zwisc hen den zwei boo-

menden Städten Tbilissi und Batumi einerseits und dem in wirtschaftlicher Stagnati-

on verharrenden Rest des Landes andererseits. 

Alleinstehende ältere Menschen und Personen mit einer chronischen Krankheit oder 

Behinderung können extremer Armut kaum entkommen. Die aktive Sozialpolitik des 

Staates beschränkt sich auf die Einrichtung von Volksküchen an Bedürftige und der 

Subventionierung von Gesundheitsversicherungen für 600‘000 Personen.
103

 Das 

Rentenalter liegt bei Männern bei 65 Jahren und bei Frauen bei 60 Jahren. Staatli-

che Pensionsgelder belaufen sich auf ungefähr 46 US-Dollar im Monat. Die offizielle 

Arbeitslosenzahl betrug im Jahr 2006 13,6 Prozent, doch würden etwa 30 Prozent 

der georgischen Bevölkerung sich selber als arbeitslos bezeichne n. Eine Arbeitslo-

senversicherung existiert in Georgien nicht.
104

 

Die andauernden Konflikte in Südossetien und Abchasien hatten auch Einfluss auf 

die sozioökonomische Situation Georgiens. Es gilt ein russisches Importembargo auf 

Wein, Wasser und landwirtschaftliche Produkte. Auch hatte der neue Krieg im Au-

gust 2008 für Georgien schwere wirtschaftliche Einbussen zu Folge. Die direkten 

Schäden an der zivilen Infrastruktur werden auf 400 Millionen US-Dollar geschätzt. 

Vor allem die Landwirtschaft und Gebäude erlitten grosse Schäden, Brücken, Häu-

ser und Transportinfrastruktur müssen neu aufgebaut werden. Neue Investoren 

müssen nach Tbilissi geholt werden. Die internationale Gemeinschaft versprach 

Georgien finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau. Der Internationale Währungsfonds 

hat Georgien 750 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt, die Europäische Union will 

das Land mit 500 Millionen US-Dollar unterstützen.
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7 Anhang 

Karte 1: Situation in Georgien am 25. August 2008 
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Karte 2: Abchasien und die Sicherheitszone 
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Karte 3: Südossetien und das Krisengebiet  

 


